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 Wozu ein Testament?
Schaffen Sie Klarheit über  
Ihren Nachlass

Ein Testament ermöglicht es Ihnen, genau festzulegen, wer  
welche Teile Ihres Vermögens erhalten soll. Dadurch vermeiden 
Sie potenzielle Unklarheiten oder Streitigkeiten unter den  
Hinterbliebenen. Sie können Ihren Nachlass gemäss Ihren indivi- 
duellen Vorstellungen verteilen und besondere Anweisungen  
für den Umgang mit Ihrem Vermögen festlegen. Was jetzt gere-
gelt ist, wird später für Klarheit und Sicherheit sorgen. 

Mit einem Testament bestimmen Sie im Rahmen der ge- 
setzlichen Regelungen, wer welchen Anteil an Ihrem Vermögen  
erhalten soll. Pflichtteilsgeschützten Erben wie Kindern, der 
Ehepartnerin oder dem Ehepartner und der eingetragenen Part- 
nerin oder dem eingetragenen Partner stehen eine gesetzlich 
geregelte Quote des Vermögens zu. Innerhalb der frei verfügba- 
ren Quote bestimmen Sie, wer welchen Anteil erhalten soll. 
Wenn Sie keine Kinder und keinen Ehepartner beziehungsweise  
keine Ehepartnerin haben, können Sie Ihren gesamten Nach-
lass frei verteilen.

Auf den folgenden Seiten erfahren Sie, was ein Testament  
ist und was Sie bei Ihrer Nachlassregelung beachten müssen. 
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Wie verfasse ich ein Testament?

Ein Testament ist ein Dokument,  
das die Zuteilung Ihrer Vermögenswerte 
wie Ersparnisse, Liegenschaften,  
Kapitalien sowie der persönlichen Gegen-
stände und Möbel regelt.

Warum eine gemeinnützige Institution 
wie Pro Senectute beider Basel berück-
sichtigen?

Die häufigste Form ist das eigenhändige Testament. 
Es ist rechtsgültig, wenn es vollständig von Hand 
geschrieben und mit «Testament» betitelt ist.  
Das aktuelle Datum, der Ort, an dem es verfasst wor- 
den ist, und Ihre persönliche Unterschrift dürfen 
nicht fehlen. Diese Formvorschriften müssen unbe-
dingt eingehalten werden. 

In Ihrem Testament können Sie auch eine Lebens-
partnerin oder einen Lebenspartner, Freunde und Be- 
kannte oder eine gemeinnützige Organisation, zum 
Beispiel Pro Senectute beider Basel, als Erben ein-
setzen. Sie können auch Personen begünstigen, die 
nicht zur Erbengemeinschaft gehören. 

Im Testament wird die begünstigte Person oder 
Organisation mit Namen und Adresse aufgeführt und 
der Gegenstand beschrieben, den Sie ihr vermachen 
möchten (beispielsweise ein Schmuckstück, ein Bild 
oder ein Möbelstück). Sie können auch spezifische 
Geldbeträge einer Person oder einer sozialen Institu-
tion zukommen lassen.

Möchten Sie über Ihren Tod hinaus einem guten 
Zweck dienen und einer gemeinnützigen Institution 
etwas zukommen lassen? Pro Senectute beider 
Basel wie auch andere soziale Institutionen sind auf 
Zuwendungen und Spenden angewiesen, um ihre 
gemeinnützigen Ziele zu erreichen. Möchten Sie die- 
se Arbeit fördern, können Sie eine Institution im 
Testament berücksichtigen. 
 
Für gemeinnützige Institutionen entfällt die Erb-
schaftssteuer. Die Geldbeträge oder Sachwerte 
kommen ohne Abzüge direkt und vollumfänglich der 
begünstigten Institution zugute.
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Eine gemeinnützige Organisation  
im Testament als Erbin einsetzen 

Ist eine gemeinnützige Organisation als Erbin  
eingesetzt, wird sie mit dem Tod der Erblasserin oder 
des Erblassers Mitglied der Erbengemeinschaft  
und damit Miteigentümerin des gesamten Nachlas-
ses. Sind keine anderen Erben vorgesehen, wird  
sie zur Alleinerbin. 

Eine gemeinnützige Organisation  
im Testament mit einem Vermächt- 
nis (Legat) begünstigen

Wird eine gemeinnützige Organisation im Testa- 
ment mit einem Legat berücksichtigt, erhält sie mit  
dem Tod des Erblassers oder der Erblasserin den  
von ihm oder ihr vordefinierten fixen Geldbetrag aus 
dem Nachlass. Legate werden immer vor der Erb- 
teilung ausgerichtet.  

Damit Ihr Testament gültig ist,  
beachten Sie Folgendes:

Erfahren Sie mit wenigen Klicks,  
wie sich Ihr Nachlass aufteilt:

• Das gesamte Testament muss eigen-
händig und von Hand geschrieben sein.

• Als Überschrift wählen Sie den Titel  
«Testament». 

• Es enthält Datum und Ort der Erstellung.

• Das Dokument muss von Ihnen unter-
schrieben werden.

• Ein Testament können Sie nur für sich 
selbst schreiben.

• Bezeichnen Sie alle begünstigten  
Personen und Organisationen vollständig 
und unmissverständlich mit Namen  
und Adresse.

bb.prosenectute.ch/testament-rechner
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Testament

Ich, der Unterzeichnende Max Muster, geb. 15.6.1952, von Basel-Stadt, 
wohnhaft am Lerchenweg 45, 4055 Basel, verfüge letztwillig Folgendes:

1. Alle meine bisherigen letztwilligen Verfügungen hebe ich hiermit  
vollständig auf.

2. Ich setze folgende Personen und Institutionen als Erben/Erbinnen  
meines Nachlasses ein:

 a) mein Patenkind Marianne Beispiel, geb. 30.12.1969, von Riehen,  
 wohnhaft Hebelstrasse 240, 4052 Basel

 b) Pro Senectute beider Basel, Im Westfeld 6, 4055 Basel

 c) ...

 je zu gleichen Teilen.

 Sollte Marianne Beispiel vor mir verstorben sein, treten ihre Nachkommen 
an ihre Stelle, in allen Graden nach Stämmen. Sollte sie ohne Hinterlas-
sung von Nachkommen verstorben sein, tritt ihr Ehemann Martin Muster 
an ihre Stelle.

3. Aus meinem Nachlass sind folgende Vermächtnisse auszurichten:

 a) an meinen Musikkameraden Benjamin Meier, Eichenweg 4,  
 4106 Therwil, meine Handorgel «Perle»,

 b) an Pro Senectute beider Basel, Im Westfeld 6, 4055 Basel,  
 CHF 10‘000.– (zehntausend Franken).

4. Mein Patenkind Marianne Beispiel bzw. die Ersatzerben sind berechtigt, 
meine Münzensammlung auf Anrechnung an ihren Erbanteil zu Allein-
eigentum zu übernehmen.

5. Als Willensvollstreckerin ernenne ich Lisa Faber, geb. 22.1.1963, Muster-
strasse 10, 4144 Liestal. Sollte Lisa Faber verstorben sein oder das Amt  
ablehnen, ernenne ich die Bank XXX, 4001 Basel, als Willensvollstreckerin.

Basel, 14. September 2024

Max Muster

Beispiel handschriftliches Testament 
(Kann als Vorlage benutzt werden)

Das Testament erhält  
als Überschrift den Titel 
«Testament».

Das Testament muss  
vollständig von der Erb-
lasserin/vom Erblasser 
verfasst werden.

Pro Senectute beider  
Basel oder eine andere  
Organisation kann als 
Erbin eingesetzt werden.

Pro Senectute beider  
Basel oder eine andere  
Organisation, kann auch 
mit einem Vermächtnis  
berücksichtigt werden.

Eine Willensvollstrecke-
rin/ein Willensvollstrecker  
kann eingesetzt werden.

Ort, Tag, Monat und Jahr 
der Testamenterstellung 
sind zwingend nötig.

Das Testament muss  
von der Erblasserin/ 
dem Erblasser unter- 
schrieben sein.
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In keiner Altersgruppe sind 
die Unterschiede zwischen 
Arm und Reich so gross 
wie bei den Seniorinnen 
und Senioren. Jeder achte  
Mensch in der Schweiz  
ist im Alter von Armut be-
troffen. 

Pro Senectute Schweiz, Schweizer Altersmonitor:  
Armut im Alter, 2022, prosenectute.ch/de/fachwelt/ 
publikationen/altersmonitor/altersarmut.html
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 Etwas tun, das über das eigene  
Leben hinausgeht, ist ein Geschenk,  
das wir kommenden Generationen  
machen können. 

Mit einem Legat zugunsten von  
Pro Senectute beider Basel helfen Sie  
mit, dass wichtige Angebote für  
betagte und auf Unterstützung ange- 
wiesene Menschen auch in Zukunft  
erhalten bleiben. 

Über Ihre Lebenszeit hinaus trägt  
Ihr Vermögen so Früchte und gibt an- 
deren Hoffnung und Würde zurück. 
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Das öffentliche Testament Die Willensvollstreckung

Das Aufbewahren des Testaments

Eine weitere Form ist das öffentliche Testament.  
Dieses wird von der Notarin oder dem Notar oder von 
einer anderen dazu befugten öffentlichen Urkunds-
person aufgesetzt – gemäss Ihren Angaben und 
Anliegen und in gemeinsamer Absprache. Dabei sind 
Sie verpflichtet, vor zwei Zeugen zu erklären, dass  
das für Sie verfasste Testament Ihren Willen enthält. 

Die Testamentsurkunde ist darauf vor der Notarin 
oder dem Notar und den Zeugen zu unterschreiben. 
Wenn dies nicht möglich ist, vielleicht infolge einer 
Krankheit, wird Ihnen das Testament vor den Zeugen 
vorgelesen, was urkundlich bestätigt wird. 
Weder der Notar noch die Zeugen dürfen im Testa-
ment bedacht werden.

Lassen Sie sich bei Ihren Entscheiden  
von niemandem beeinflussen oder unter Druck 
setzen. 
 
Wenn Sie Fragen haben, lassen Sie sich von  
einer Fachperson beraten! Oder lassen Sie Ihr  
Testament von einer neutralen Vertrauens- 
person, zum Beispiel einem Anwalt oder einer  
Notarin, überprüfen.

Im Testament kann eine fachkundige Vertrauens- 
person als Willensvollstreckerin oder Willensvollstre-
cker bezeichnet werden. Sie vollzieht den von Ihnen 
festgehaltenen Willen und regelt alle Belange. Damit 
können mögliche Konflikte zwischen den Erbenden 
vermieden werden.

Das Testament sollte im Original in einem verschlos-
senen Briefumschlag und an einem sicheren Ort 
aufbewahrt werden. Das kann bei Ihnen zu Hause, 
bei der Person, die mit der Willensvollstreckung 
beauftragt ist, oder beim Erbschaftsamt Ihres Wohn- 
kantons sein. Pro Senectute beider Basel kann auf 
Wunsch Ihr Testament beim Erbschaftsamt hinter-
legen. 

Wichtig zu wissen

Fehlt ein Testament, bestimmt das Gesetz, wem die 
Vermögenswerte übertragen werden. Und sind keine 
gesetzlichen Erben vorhanden, geht der gesamte 
Nachlass an den Staat. Wenn Sie von der gesetzlichen 
Erbfolge abweichen und weitere Personen oder Or-
ganisationen an Ihrem Nachlass beteiligen möchten, 
müssen Sie auf jeden Fall ein Testament erstellen.  

Gerne beraten wir Sie persönlich bei Ihnen zu Hause 
oder bei uns auf der Geschäftsstelle. Wir können  
Ihnen bei Bedarf auch eine Notarin oder einen Notar 
vermitteln.
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Wenn Sie mit uns  
über ein Legat oder eine  
Erbschaft sprechen  
möchten, dann freue ich  
mich auf Ihre Kontakt- 
aufnahme.

Michael Harr 
Geschäftsleiter 

michael.harr@
bb.prosenectute.ch
061 206 44 44

Pro Senectute beider Basel
Für ein selbstbestimmtes   
und würdevolles Leben im Alter

Pro Senectute beider Basel unterstützt ältere Menschen da- 
bei, ein selbstständiges und selbstbestimmtes Leben zu führen. 
Wir setzen uns dafür ein, dass die Lebensqualität im Alter  
erhalten bleibt. Helfen Sie uns dabei!

Ein bedeutender Teil der Finanzierung von Pro Senectute  
beider Basel wird durch Zuwendungen wie Spenden, Legate und 
Erbschaften gedeckt. Diese Zuwendungen stellen sicher,  
dass ältere Menschen in unserer Region auch in Zukunft Unter-
stützung erhalten. Das Engagement gegen die Altersarmut  
ist ein Kernanliegen unserer Stiftung. 

Pro Senectute beider Basel ist darauf bedacht,  
die gespendeten Mittel optimal für den zugedachten Zweck  
einzusetzen. Pro Senectute beider Basel untersteht der  
Stiftungsaufsicht beider Basel. 
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